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(54) TÜRAUFWERFERVORRICHTUNG FÜR EINE WÄSCHEBEHANDLUNGSMASCHINE UND 
WÄSCHEBEHANDLUNGSMASCHINE

(57) Die Erfindung betrifft eine Türaufwerfervorrich-
tung (8) für eine Wäschebehandlungsmaschine (2) mit
einem Gehäuse (4) und einer an dem Gehäuse (4)
schwenkbar angeordneten Tür (6), umfassend einen ge-
häuseseitig angeordneten Antrieb mit einem mit einer
Steuerung der Wäschebehandlungsmaschine (2) signal-
übertragend verbundenen Motor und einen mit dem An-
trieb kraftübertragend verbundenen Stößel (10) zum me-
chanischen Aufwerfen der Tür (6) gegen eine in einer
Schließlage der Tür (6) auf die Tür (6) wirkende Zuhal-
tekraft eines gehäuseseitigen Türschlosses (12) in Ab-
hängigkeit der Ansteuerung des Motors mittels der Steu-
erung, dadurch gekennzeichnet, dass die Türaufwerfer-

vorrichtung (8) zusätzlich einen an dem Stößel (10) an-
geordneten ersten Magnet (14) und einen an der Tür (6)
angeordneten zweiten Magnet (16) aufweist, wobei der
erste und der zweite Magnet (14, 16) derart aufeinander
abgestimmt ausgebildet und angeordnet sind, dass bei
einer automatischen Überführung der Tür (6) von deren
Schließlage in eine Öffnungslage der Tür (6) eine das
Aufwerfen der Tür (6) unterstützende Abstoßungskraft
zwischen den beiden vorgenannten Magneten (14, 16)
wirkt.

Ferner betrifft die Erfindung eine Wäschebehand-
lungsmaschine (2).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Türaufwerfervorrich-
tung für eine Wäschebehandlungsmaschine der im
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 genannten Art und
eine Wäschebehandlungsmaschine mit einer Türauf-
werfervorrichtung.
[0002] Türaufwerfervorrichtungen für Wäschebe-
handlungsmaschinen und damit ausgestattete Wäsche-
behandlungsmaschinen sind bereits in einer Vielzahl von
voneinander verschiedenen Ausführungsformen auf
dem Markt verfügbar. Die bekannten Türaufwerfervor-
richtungen für Wäschebehandlungsmaschinen mit ei-
nem Gehäuse und einer an dem Gehäuse schwenkbar
angeordneten Tür umfassen einen gehäuseseitig ange-
ordneten Antrieb mit einem mit einer Steuerung der Wä-
schebehandlungsmaschine signalübertragend verbun-
denen Motor und einen mit dem Antrieb kraftübertragend
verbundenen Stößel zum mechanischen Aufwerfen der
Tür gegen eine in einer Schließlage der Tür auf die Tür
wirkende Zuhaltekraft eines gehäuseseitigen Türschlos-
ses in Abhängigkeit der Ansteuerung des Motors mittels
der Steuerung.
[0003] Der Erfindung stellt sich somit das Problem, ei-
ne Türaufwerfervorrichtung für eine Wäschebehand-
lungsmaschine und eine Wäschebehandlungsmaschine
zu verbessern.
[0004] Erfindungsgemäß wird dieses Problem durch
eine Türaufwerfervorrichtung für eine Wäschebehand-
lungsmaschine mit den Merkmalen des Patentanspruchs
1 gelöst, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die
Türaufwerfervorrichtung zusätzlich einen an dem Stößel
angeordneten ersten Magnet und einen an der Tür an-
geordneten zweiten Magnet aufweist, wobei der erste
und der zweite Magnet derart aufeinander abgestimmt
ausgebildet und angeordnet sind, dass bei einer auto-
matischen Überführung der Tür von deren Schließlage
in eine Öffnungslage der Tür eine das Aufwerfen der Tür
unterstützende Abstoßungskraft zwischen den beiden
vorgenannten Magneten wirkt. Die Formulierung "auto-
matische Überführung" ist hier weit auszulegen und um-
fasst nicht nur vollautomatische, sondern auch halbau-
tomatische Lösungen. Während bei vollautomatischen
Lösungen keinerlei menschlicher Eingriff erforderlich ist,
wird bei halbautomatischen Lösungen beispielsweise
zunächst ein mit einer Steuerung der Wäschebehand-
lungsmaschine signalübertragend verbundener Schalter
oder dergleichen betätigt, wobei diese Betätigung dann
eine im Weiteren automatische Funktion auslöst. Ferner
wird dieses Problem durch eine Wäschebehandlungs-
maschine mit den Merkmalen des Patentanspruchs 5 ge-
löst.
[0005] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung ergeben sich aus den nachfolgen-
den Unteransprüchen.
[0006] Der mit der Erfindung erreichbare Vorteil be-
steht insbesondere darin, dass eine Türaufwerfervorrich-
tung für eine Wäschebehandlungsmaschine und eine

Wäschebehandlungsmaschine verbessert sind. Auf-
grund der erfindungsgemäßen Ausbildung der Türauf-
werfervorrichtung für eine Wäschebehandlungsmaschi-
ne und der Wäschebehandlungsmaschine ist eine auto-
matische Öffnungsbewegung der Tür bei deren Überfüh-
rung von der Schließlage in eine Öffnungslage der Tür
unterstützt, so dass die erfindungsgemäße Türaufwer-
fervorrichtung beispielsweise hinsichtlich deren mecha-
nischer Funktion, also dem rein mechanischen Aufwer-
fen der Tür, reduziert ausgeführt werden kann. Der vor-
genannte Vorteil wird darüber hinaus auf konstruktiv und
fertigungstechnisch besonders einfache Art und Weise
erreicht.
[0007] Grundsätzlich sind die erfindungsgemäße
Türaufwerfervorrichtung für eine Wäschebehandlungs-
maschine sowie die erfindungsgemäße Wäschebehand-
lungsmaschine in weiten geeigneten Grenzen frei wähl-
bar. Beispielsweise kann die erfindungsgemäße Wä-
schebehandlungsmaschine als eine Waschmaschine,
ein Wäschetrockner oder ein Kombinationsgerät aus
Waschmaschine und Wäschetrockner, also als ein so-
genannter Waschtrockner, ausgebildet sein. Ferner
kann es sich bei der erfindungsgemäßen Wäschebe-
handlungsmaschine um ein Haushaltsgerät oder ein ge-
werbliches Gerät, also eine Wäschebehandlungsma-
schine für den professionellen Einsatz, handeln.
[0008] Eine vorteilhafte Weiterbildung der erfindungs-
gemäßen Türaufwerfervorrichtung sieht vor, dass der
erste Magnet und/oder der zweite Magnet jeweils als ein
Permanentmagnet ausgebildet sind/ist. Auf diese Weise
ist die erfindungsgemäße Türaufwerfervorrichtung auf
konstruktiv und fertigungstechnisch besonders einfache
Art realisierbar.
[0009] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der er-
findungsgemäßen Türaufwerfervorrichtung sieht vor,
dass der Stößel an einer in der Schließlage der Tür der
Tür zugewandten Vorderwand des Gehäuses angeord-
net ist, bevorzugt, dass der erste Magnet an einem in der
Schließlage der Tür der Tür zugewandten freien Ende
des Stößels angeordnet ist, besonders bevorzugt, dass
der erste Magnet in einem Inneren des Stößels angeord-
net ist. Hierdurch ist der Aufbau der erfindungsgemäßen
Türaufwerfervorrichtung sowie deren gehäuseseitige
Anordnung weiter vereinfacht, da unter anderem eine
unmittelbare räumliche Zuordnung des ersten und des
zweiten Magneten ermöglicht ist. Dies gilt insbesondere
für die bevorzugte Ausführungsform dieser Weiterbil-
dung. Die besonders bevorzugte Ausführungsform die-
ser Weiterbildung hat darüber hinaus den weiteren Vor-
teil, dass der erste Magnet beispielsweise vor Umwelt-
einflüssen sehr gut geschützt ist.
[0010] Eine andere vorteilhafte Weiterbildung der er-
findungsgemäßen Türaufwerfervorrichtung sieht vor,
dass der zweite Magnet an einer in der Schließlage der
Tür dem Stößel in Verlängerung einer Längsachse des
Stößels direkt gegenüberliegenden Position einer Tür-
wand angeordnet ist, bevorzugt, dass der zweite Magnet
an einer dem Stößel abgewandten Rückseite der Tür-
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wand angeordnet ist. Auf diese Weise ist der Aufbau der
erfindungsgemäßen Türaufwerfervorrichtung sowie de-
ren türseitige Anordnung ebenfalls weiter vereinfacht, da
die vorgenannte unmittelbare räumliche Zuordnung des
ersten und des zweiten Magneten auch türseitig umge-
setzt ist. Dies gilt insbesondere für die bevorzugte Aus-
führungsform dieser Weiterbildung. Ferner hat die be-
vorzugte Ausführungsform den weiteren Vorteil, dass der
zweite Magnet beispielsweise vor Umwelteinflüssen
sehr gut geschützt ist.
[0011] Wie oben bereits erläutert, ist die erfindungs-
gemäße Wäschebehandlungsmaschine nach Art, Funk-
tionsweise, Material und Dimensionierung in weiten ge-
eigneten Grenzen frei wählbar.
[0012] Eine vorteilhafte Weiterbildung der erfindungs-
gemäßen Wäschebehandlungsmaschine sieht vor, dass
die Türaufwerfervorrichtung derart ausgebildet und an-
geordnet ist, dass die Tür mittels der Türaufwerfervor-
richtung gegen die Zuhaltekraft des Türschlosses von
deren Schließlage in eine Öffnungslage überführbar ist,
wobei ein zu der vorgenannten Öffnungslage der Tür kor-
respondierender Öffnungswinkel der Tür größer ist als
ein Öffnungswinkel der Tür bei einer bauglichen Wäsche-
behandlungsmaschine mit einer Türaufwerfervorrich-
tung ohne den ersten und den zweiten Magneten. Hier-
durch ist der Bedienkomfort für einen Benutzer der erfin-
dungsgemäßen Wäschebehandlungsmaschine wesent-
lich gesteigert. Dies deshalb, weil der Öffnungsgrad der
Tür in deren Öffnungslage, also deren Öffnungswinkel,
im Vergleich zu Wäschebehandlungsmaschinen mit
Türaufwerfervorrichtungen ohne die erfindungsgemäße
Ausbildung, wesentlich größer ist, so dass der Benutzer
zum einen leichter erkennen kann, ob sich die Tür in de-
ren Schließlage oder in deren Öffnungslage befindet.
Zum anderen kann der Benutzer die Tür leichter hand-
haben als dies beim Stand der Technik möglich ist. Die
vorgenannten Vorteile werden darüber hinaus auf kon-
struktiv und fertigungstechnisch besonders einfache Art
und Weise erreicht.
[0013] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen rein schematisch dargestellt und wird
nachfolgend näher beschrieben. Es zeigt

Figur 1 ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemä-
ßen Wäschebehandlungsmaschine mit der
erfindungsgemäßen Türaufwerfervorrichtung
in einer teilweisen, perspektivischen Darstel-
lung, mit der Tür in deren Öffnungslage,

Figur 2 das Ausführungsbeispiel in einer teilweisen,
perspektivischen Detaildarstellung im Be-
reich der Türaufwerfervorrichtung, mit der Tür
in deren Öffnungslage,

Figur 3 das Ausführungsbeispiel in einer teilweisen,
perspektivischen Detaildarstellung im Be-
reich der Türaufwerfervorrichtung, mit Blick
auf eine der Vorderwand des Gehäuses ab-
gewandten Rückseite einer Türwand der Tür,

Figur 4 das Ausführungsbeispiel in einer teilweisen,

seitlichen Schnittdarstellung im Bereich der
Türaufwerfervorrichtung, mit der Tür in deren
Schließlage und in das Gehäuse eingefahre-
nem Stößel, und

Figur 5 das Ausführungsbeispiel in einer teilweisen,
seitlichen Schnittdarstellung im Bereich der
Türaufwerfervorrichtung, mit der Tür in deren
Schließlage und mit aus dem Gehäuse aus-
gefahrenem Stößel.

[0014] In den Fig. 1 bis 5 ist ein Ausführungsbeispiel
der erfindungsgemäßen Wäschebehandlungsmaschine
mit der erfindungsgemäßen Türaufwerfervorrichtung
rein exemplarisch dargestellt.
[0015] Die als Haushaltswaschmaschine ausgebildete
Wäschebehandlungsmaschine 2 umfasst ein Gehäuse
4, eine an dem Gehäuse 4 schwenkbar angeordnete und
als Beladungstür zum Zugriff auf einen nicht dargestell-
ten Behandlungsraum der Wäschebehandlungsmaschi-
ne 2 ausgebildete Tür 6, eine nicht dargestellte Steue-
rung und eine Türaufwerfervorrichtung 8, wobei die
Türaufwerfervorrichtung 8 einen gehäuseseitig angeord-
neten, nicht dargestellten Antrieb mit einem mit der Steu-
erung der Wäschebehandlungsmaschine 2 signalüber-
tragend verbundenen Elektromotor und einen mit dem
Antrieb kraftübertragend verbundenen Stößel 10 zum
mechanischen Aufwerfen der Tür 6 gegen eine in einer
in den Fig. 4 und 5 dargestellten Schließlage der Tür 6
auf die Tür 6 wirkende Zuhaltekraft eines gehäuseseiti-
gen Türschlosses 12 in Abhängigkeit der Ansteuerung
des Elektromotors mittels der Steuerung aufweist. Mittels
des Antriebs ist der Stößel 10 zwischen einer in der Fig.
4 dargestellten eingefahrenen Lage des Stößels 10, in
der der Stößel 10 in dem Gehäuse 4 eingefahren ist, und
einer in der Fig. 5 dargestellten ausgefahrenen Lage des
Stößels 10, in der der Stößel 10 aus dem Gehäuse 4
ausgefahren ist, automatisch hin und her überführbar.
[0016] Erfindungsgemäß weist die Türaufwerfervor-
richtung 8 zusätzlich einen an dem Stößel 10 angeord-
neten ersten Magnet 14 und einen an der Tür 6 ange-
ordneten zweiten Magnet 16 auf, wobei der erste und
der zweite Magnet 14, 16 jeweils als ein Permanentma-
gnet ausgebildet sind. Ferner sind der erste und der zwei-
te Magnet 14, 16 der Türaufwerfervorrichtung 8 derart
aufeinander abgestimmt ausgebildet und angeordnet,
dass bei einer automatischen Überführung der Tür 6 von
deren Schließlage in eine in den Fig. 1 und 2 dargestellte
Öffnungslage der Tür 6 eine das Aufwerfen der Tür 6
unterstützende Abstoßungskraft zwischen den beiden
vorgenannten Magneten 14, 16 wirkt. Dies wird nachfol-
gend noch näher erläutert. Der zweite Magnet 16 ist in
der Fig. 3 und beide Magnete 14, 16 sind in den Fig. 4
und 5 dargestellt. Die beiden Magnete 14, 16 sind dabei
derart an dem Stößel 10 und an der Tür 6 angeordnet,
dass die beiden Magnete 14, 16 mit gleichnamigen Po-
len, beispielsweise den beiden Nordpolen, in der
Schließlage der Tür 6 einander zugewandt sind.
[0017] Der Stößel 10 ist an einer in der Schließlage
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der Tür 6 der Tür 6 zugewandten Vorderwand 18 des
Gehäuses 4 angeordnet, wobei der erste Magnet 14 bei
dem vorliegenden Ausführungsbeispiel an einem in der
Schließlage der Tür 6 der Tür 6 zugewandten freien Ende
des Stößels 10 in einem Inneren des Stößels 10 ange-
ordnet ist. Siehe hierzu die Fig. 4 und 5.
[0018] Der zweite Magnet 16 ist an einer in der
Schließlage der Tür 6 dem Stößel 10 in Verlängerung
einer Längsachse des Stößels 10 direkt gegenüberlie-
genden Position einer Türwand 20 angeordnet, wobei
der zweite Magnet 16 hier an einer dem Stößel 10 ab-
gewandten Rückseite der Türwand 20 angeordnet ist.
[0019] Die Funktionsweise der erfindungsgemäßen
Wäschebehandlungsmaschine mit der erfindungsgemä-
ßen Türaufwerfervorrichtung gemäß dem vorliegenden
Ausführungsbeispiel wird nachfolgend anhand der Fig.
1 bis 5 näher erläutert.
[0020] Zunächst befindet sich die Tür 6 in deren
Schließlage. Der Stößel 10 mit dem ersten Magnet 14
ist in dem Gehäuse 4 eingefahren, so dass der erste
Magnet 14 mit dessen freiem Ende im Wesentlichen in
einer Ebene mit einer der Tür 6 zugewandten Vorderseite
der Vorderwand 18 liegt. Siehe hierzu die Fig. 4.
[0021] Zwecks automatischer Überführung der Tür 6
von deren Schließlage in deren Öffnungslage betätigt ein
nicht dargestellter Benutzer der Wäschebehandlungs-
maschine 2 beispielsweise einen nicht dargestellten und
mit der Steuerung signalübertragend verbundenen
Schalter. Denkbar ist aber auch, dass ein Öffnen der Tür
6 alternativ oder zusätzlich dazu vollautomatisch, bei-
spielsweise am Ende eines Wäschebehandlungsvor-
gangs, ausgelöst wird.
[0022] Daraufhin wird der Elektromotor des Antriebs
der Türaufwerfervorrichtung 8 auf dem Fachmann an
sich bekannte Art und Weise mittels der Steuerung derart
angesteuert, dass der Stößel 10 automatisch von dessen
in der Fig. 4 dargestellten eingefahrenen Lage in die in
der Fig. 5 dargestellte ausgefahrene Lage überführt wird.
In der ausgefahrenen Lage des Stößels 10 drückt der
Stößel 10 derart gegen die Türwand 20 der Tür 6, dass
die Tür 6 gegen die Zuhaltekraft des Türschlosses 12
aufgeworfen wird. Gleichzeitig wirkt neben diesem me-
chanischen Aufwerfen eine mittels der beiden Magnete
14, 16 erzeugte Magnetkraft derart, dass die Magnetkraft
zwischen dem an dem Gehäuse 4, nämlich an der Vor-
derwand 18 des Gehäuses 4, angeordneten Stößel 10
mit dem ersten Magnet 14 und der Tür 6 mit dem zweiten
Magnet 16 als eine Abstoßungskraft zwischen den bei-
den Magneten 14, 16 wirkt. Entsprechend wird das vor-
genannte mechanische Aufwerfen der Tür 6 von dieser
Magnetkraft unterstützt.
[0023] Die Türaufwerfervorrichtung 8 ist bei dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel darüber hinaus derart
ausgebildet und angeordnet, dass die Tür 6 mittels der
Türaufwerfervorrichtung 8 nicht nur gegen die Zuhalte-
kraft des Türschlosses 12 von deren Schließlage in die
Öffnungslage überführbar ist, sondern, dass ein zu der
vorgenannten Öffnungslage der Tür 6 korrespondieren-

der Öffnungswinkel der Tür 6 größer ist als ein Öffnungs-
winkel einer Tür bei einer bauglichen Wäschebehand-
lungsmaschine mit einer Türaufwerfervorrichtung ohne
einen ersten und ohne einen zweiten Magneten.
[0024] Aufgrund der erfindungsgemäßen Ausbildung
der Türaufwerfervorrichtung 8 und der Wäschebehand-
lungsmaschine 2 ist somit eine automatische Öffnungs-
bewegung der Tür 6 bei deren Überführung von der
Schließlage in die Öffnungslage der Tür 6 unterstützt, so
dass die Türaufwerfervorrichtung 8 beispielsweise hin-
sichtlich deren mechanischer Funktion, also dem rein
mechanischen Aufwerfen der Tür 6, reduziert ausgeführt
werden kann. Der vorgenannte Vorteil wird darüber hin-
aus auf konstruktiv und fertigungstechnisch besonders
einfache Art und Weise erreicht.
[0025] Darüber hinaus ist der Bedienkomfort für den
Benutzer der Wäschebehandlungsmaschine 2 wesent-
lich gesteigert. Dies deshalb, weil der Öffnungsgrad der
Tür 6 in deren Öffnungslage, also deren Öffnungswinkel,
im Vergleich zu Wäschebehandlungsmaschinen mit
Türaufwerfervorrichtungen ohne die erfindungsgemäße
Ausbildung, wesentlich größer ist, so dass der Benutzer
zum einen leichter erkennen kann, ob sich die Tür 6 in
deren Schließlage oder in deren Öffnungslage befindet.
Zum anderen kann der Benutzer die Tür 6 leichter hand-
haben als dies beim Stand der Technik möglich ist.
[0026] Die Erfindung ist jedoch nicht auf das vorliegen-
de Ausführungsbeispiel beschränkt. Siehe hierzu bei-
spielsweise die diesbezüglichen Ausführungen in der
Beschreibungseinleitung.

Patentansprüche

1. Türaufwerfervorrichtung (8) für eine Wäschebe-
handlungsmaschine (2) mit einem Gehäuse (4) und
einer an dem Gehäuse (4) schwenkbar angeordne-
ten Tür (6), umfassend einen gehäuseseitig ange-
ordneten Antrieb mit einem mit einer Steuerung der
Wäschebehandlungsmaschine (2) signalübertra-
gend verbundenen Motor und einen mit dem Antrieb
kraftübertragend verbundenen Stößel (10) zum me-
chanischen Aufwerfen der Tür (6) gegen eine in einer
Schließlage der Tür (6) auf die Tür (6) wirkende Zu-
haltekraft eines gehäuseseitigen Türschlosses (12)
in Abhängigkeit der Ansteuerung des Motors mittels
der Steuerung, dadurch gekennzeichnet, dass die
Türaufwerfervorrichtung (8) zusätzlich einen an dem
Stößel (10) angeordneten ersten Magnet (14) und
einen an der Tür (6) angeordneten zweiten Magnet
(16) aufweist, wobei der erste und der zweite Magnet
(14, 16) derart aufeinander abgestimmt ausgebildet
und angeordnet sind, dass bei einer automatischen
Überführung der Tür (6) von deren Schließlage in
eine Öffnungslage der Tür (6) eine das Aufwerfen
der Tür (6) unterstützende Abstoßungskraft zwi-
schen den beiden vorgenannten Magneten (14, 16)
wirkt.
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2. Türaufwerfervorrichtung (8) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Magnet (14)
und/oder der zweite Magnet (16) jeweils als ein Per-
manentmagnet ausgebildet sind/ist.

3. Türaufwerfervorrichtung (8) nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass der Stößel (10)
an einer in der Schließlage der Tür (6) der Tür (6)
zugewandten Vorderwand (18) des Gehäuses (4)
angeordnet ist, bevorzugt, dass der erste Magnet
(14) an einem in der Schließlage der Tür (6) der Tür
(6) zugewandten freien Ende des Stößels (10) an-
geordnet ist, besonders bevorzugt, dass der erste
Magnet (14) in einem Inneren des Stößels (10) an-
geordnet ist.

4. Türaufwerfervorrichtung (8) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der
zweite Magnet (16) an einer in der Schließlage der
Tür (6) dem Stößel (10) in Verlängerung einer Längs-
achse des Stößels (10) direkt gegenüberliegenden
Position einer Türwand (20) angeordnet ist, bevor-
zugt, dass der zweite Magnet (16) an einer dem Stö-
ßel (10) abgewandten Rückseite der Türwand (20)
angeordnet ist.

5. Wäschebehandlungsmaschine (2), umfassend ein
Gehäuse (4), eine an dem Gehäuse (4) schwenkbar
angeordnete Tür (6), eine Steuerung und eine
Türaufwerfervorrichtung (8), wobei die Türaufwer-
fervorrichtung (8) einen gehäuseseitig angeordne-
ten Antrieb mit einem mit der Steuerung der Wä-
schebehandlungsmaschine (2) signalübertragend
verbundenen Motor und einen mit dem Antrieb kraft-
übertragend verbundenen Stößel (10) zum mecha-
nischen Aufwerfen der Tür (6) gegen eine in einer
Schließlage der Tür (6) auf die Tür (6) wirkende Zu-
haltekraft eines gehäuseseitigen Türschlosses (12)
in Abhängigkeit der Ansteuerung des Motors mittels
der Steuerung aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Türaufwerfervorrichtung (8) nach einem
der Ansprüche 1 bis 4 ausgebildet ist.

6. Wäschebehandlungsmaschine (2) nach Anspruch
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Türaufwer-
fervorrichtung (8) derart ausgebildet und angeordnet
ist, dass die Tür (6) mittels der Türaufwerfervorrich-
tung (8) gegen die Zuhaltekraft des Türschlosses
(12) von deren Schließlage in eine Öffnungslage
überführbar ist, wobei ein zu der vorgenannten Öff-
nungslage der Tür (6) korrespondierender Öffnungs-
winkel der Tür (6) größer ist als ein Öffnungswinkel
der Tür bei einer bauglichen Wäschebehandlungs-
maschine mit einer Türaufwerfervorrichtung ohne
den ersten und den zweiten Magneten (14, 16).
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